
Az.: 3 BS 105/02 

 

 

 

 

 

 

SÄCHSISCHES 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 

Beschluss 
 

In der Verwaltungsrechtssache 

 

 

des Herrn 

 

 - Antragsteller - 

 - Beschwerdegegner - 

prozessbevollmächtigt: 

  
 

gegen 

 

 

die Stadt Leipzig 

vertreten durch den Oberbürgermeister  

vertreten durch das Rechtsamt   

Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig  

 

 - Antragsgegnerin - 

 - Beschwerdeführerin - 

prozessbevollmächtigt: 

 
 

 

wegen 

 

 

versammlungsrechtlicher Auflagen 

hier:  Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

hier: Bescherde 

 

Rechtsanwältin 

         

Rechtsanwälte  
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hat der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Richter am Oberverwal-

tungsgericht Künzler als Vorsitzender, die Richterin am Verwaltungsgericht Hahn und den 

Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Heitz  

 

am 4. April 2002 

 

beschlossen: 

 

 

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig 

vom 28. März 2002 - 3 K 532/02 - wird zurückgewiesen.  

 

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

Der Streitwert für das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht wird auf 4.000,00 € festge-

setzt.  

 

 

 

Gründe 

 

 

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig 

vom 28.3.2002 ist nicht begründet. Das Verwaltungsgericht hat zu Recht dem Antragsteller 

vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 Satz 1 und 4 VwGO gewährt, weil die Anordnun-

gen (I Nrn. 1, 2, 3, 10 und 19) rechtswidrig sein dürften, da die Voraussetzungen des § 15 

Abs. 1 VersG mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorliegen. 

 

Nach § 15 Abs. 1 VersG kann die zuständige Behörde die Versammlung von bestimmten Auf-

lagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Um-

ständen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des 

Aufzugs unmittelbar gefährdet ist. Die in dieser Regelung angesprochenen Auflagen, die kei-

ne Nebenbestimmungen i.S.d. § 36 VwVfG sondern eigenständige Regelungen sind, dienen 

dazu, Versammlungen und Aufzüge zu ermöglichen, die aus rechtlichen Gründen ansonsten 

nicht zugelassen werden könnten. Demzufolge müssen durch eine Auflage Gründe der unmit-

telbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung abgewährt werden. Liegen sol-

che Gründe nicht vor, dann findet eine Auflage in § 15 Abs. 1 VersG demzufolge keine 

Rechtsgrundlage (siehe dazu: SächsOVG, Beschl.v. 9.11.2001, 3 BS 257/01). Davon ausge-

hend ist hier hinsichtlich der streitgegenständlichen Auflagen Folgendes festzustellen: 
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- Auflage I Nr. 1: 

 

Zu Recht hat das Verwaltungsgericht gegen die in dieser Auflage von der Antragsgegnerin 

getroffene sofort vollziehbare Begrenzung der Dauer des Aufzugs auf 16.00 Uhr dem An-

tragsteller vorläufigen Rechtsschutz gewährt. Wie der Senat in seinem Beschluss vom 

4.4.2002 im Parallelverfahren 3 BS 103/02 bereits entschieden hat, ist aus Gründen der Ab-

wehr eine unmittelbaren Gefahr der öffentlichen Sicherheit wegen Verkehrsbeeinträchtigun-

gen durch den in Rede stehenden Aufzug eine Begrenzung auf 19.30 Uhr ausreichend, woraus 

folgt, dass die von der Antragstellerin vorgenommene Begrenzung auf 16.00 Uhr keine 

Rechtsgrundlage in § 15 Abs. 1 VersG hat. Auf die Gründe der genannten Entscheidung des 

Senats wird insoweit verwiesen.  

 

- Auflage I Nr. 2: 

 

Die Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts, soweit darin unter Maßgabe 

einer vom Verwaltungsgericht festgelegten Strecke des Aufzugs dem Antragsteller vorläufiger 

Rechtsschutz gewährt wurde, ist nicht begründet. Ebenso wie das Verwaltungsgericht ist auch 

der Senat der Auffassung, dass die von der  Antragstellerin mit der Auflage I Nr. 2 des streit-

gegenständlichen Bescheids festgelegte Strecke nicht aus Gründen der unmittelbaren Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gerechtfertigt werden kann.  

 

Soweit die Antragsgegnerin hiergegen vorbringt, dass dem im Bereich Prager Straße/Höhe 

Philip-Rosenthal-Straße eine vom 5.4.2002 bis zum 8.4.2002 eingerichtete Baustelle wegen 

Fahrbahninstandsetzungsarbeiten entgegenstehe, ergibt sich nichts anderes. Zwar kann die 

Versammlungsbehörde eine Streckenänderung vornehmen, wenn die angemeldete Route we-

gen einer Baustelle entweder tatsächlich nicht oder nur unter Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit oder Ordnung begehbar wäre. Die Versammlungsbehörde darf jedoch bei einer sol-

chen Entscheidung nicht aus dem Blick verlieren, dass das Grundrecht der Versammlungs-

freiheit dem Veranstalter als Grundrechtsträger das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeit-

punkt, Art und Inhalt der Veranstaltung gewährleistet. Auch die Versammlungsbehörde ist 

zum Schutz und zur Optimierung der Wahrnehmung dieses Grundrechts durch Grundrechts-

träger verpflichtet. Demgemäß hat sie sich bei Maßnahmen, die geeignet sind, auf die Aus-
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übung dieses Selbstbestimmungsrechts einschränkend einzuwirken, Zurückhaltung aufzuerle-

gen.  

 

Von einer solchen Zurückhaltung kann hier nicht ausgegangen werden. Zunächst vermag - 

ebenso wie das Verwaltungsgericht - auch der Senat nicht zu erkennen, aus welchen Gründen 

die genannte und nur wenige Tage dauernde Fahrbahnerneuerung gerade zu dem Zeitpunkt 

erfolgen muss, an dem der Antragsteller als Veranstalter die Wahrnehmung seines Grund-

rechts beabsichtigt. Des Weiteren fällt auf, dass die Einrichtung der Baustelle in den Verwal-

tungsakten der Antragsgegnerin keine Erwähnung findet. Hinzuweisen ist etwa auf das Ko-

operationsgespräch vom 11.3.2002, das die Antragsgegnerin mit dem Motorradclub Ostpack 

geführt hat, der für den 6.4.2002 einen Motorradkorso mit 1000 Motorradfahrern in Leipzig 

angemeldet hat. In dem erwähnten Kooperationsgespräch hat die Antragsgegnerin als Hinde-

rungsgrund für die Nutzung der Prager Straße nicht auf die Baustelle, sondern auf den Aufzug 

des Antragstellers verwiesen. Dies lässt es ernstlich zweifelhaft erscheinen, dass die Einrich-

tung der Baustelle noch vor dem 6.4.2002 sachlich gerechtfertigt ist. 

 

- Auflage I Nr. 3: 

 

Unbegründet ist die Beschwerde auch, soweit das Verwaltungsgericht im angefochtenen Be-

schluss dem Antragsteller vorläufigen Rechtsschutz gegen den Sofortvollzug der Untersagung 

der Leitung des Aufzugs durch den Antragsteller gewährt hat. Denn diese Untersagung dürfte 

rechtswidrig sein, weil die Voraussetzungen des § 15  Abs. 1 VersG nicht vorliegen. 

 

Zu bemerken ist hierbei zunächst, dass sich insoweit die Frage erheben könnte, ob für die Un-

tersagung der Leitung eines Aufzugs durch eine Auflage § 15 Abs. 1 VersG überhaupt eine 

Rechtsgrundlage sein kann. § 19 Abs. 1 VersG, wonach der Leiter des Aufzugs für den ord-

nungsgemäßen Ablauf zu sorgen hat, verweist insoweit zunächst nicht auf § 7 Abs. 1 VersG, 

worin geregelt ist, dass jede öffentliche Versammlung einen Leiter haben muss. Aus dem Sinn 

der Regelung in § 19 Abs. 1 VersG dürfte jedoch folgen, dass ungeachtet dieser fehlenden 

Verweisung auch Aufzüge einen Leiter haben müssen. Insoweit könnte sich allerdings die 

Frage erheben, ob dieses Leitungsrecht nicht ebenso wie das nach § 7 Abs. 1 VersG eine al-

lein grundrechtssichernde Funktion zugunsten des Veranstalters hat und mit diesem Sinn eine 

nicht zwangsweise durchsetzbare Ordnungsvorschrift ist. Dies könnte zur Folge haben, dass 
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eine  Durchsetzung sowohl dahingehend, dass eine bestimmte Person als Leiter eingesetzt 

wird wie auch umgekehrt, dass eine Person als Leiter ausgeschlossen wird, auch durch eine 

Auflage nach § 15 Abs. 1 VersG  nicht durchgesetzt werden kann. Hinzu kommt, dass der 

Antragsteller vorliegend nicht nur Leiter, sondern auch Veranstalter des Aufzugs ist. Wenn 

aber dem Leiter, der zugleich Veranstalter eines Aufzugs ist, von der Versammlungsbehörde 

abgesprochen wird, die Leitung der Veranstaltung zu übernehmen, weil von ihm in dieser 

Funktion eine unmittelbare Gefährdung ausgehe, hätte die Antragsgegnerin - ausgehend von 

ihrer Sichtweise - ein Verbot nach § 15  Abs. 1 VersG verfügen müssen. 

 

Auch wenn der Senat jedoch im Rahmen dieses vorläufigen Rechtsschutzverfahrens ungeach-

tet dessen davon ausgehen würde, dass gleichwohl die in Rede stehende Untersagung der Auf-

zugsleitung durch eine Auflage nach § 15  Abs. 1 VersG erfolgen könnte, lägen die Voraus-

setzungen dieser Norm jedenfalls nicht vor, weil die darin angesprochene Gefährdungslage 

nicht gegeben sein dürfte.  

 

Die Antragsgegnerin hat insbesondere auf Vorfälle vom 1.9.2001 (dem  Antragsteller wird 

zum Vorwurf gemacht, auf einer Versammlung „Ruhm und Ehre der Waffen-SS“ gerufen zu 

haben), vom 3.11.2001 (dem Antragsteller wird vorgeworfen, ein Uniformverbot zögerlich 

durchgesetzt zu haben) und vom 2.2.2002 (dem Antragsteller wird vorgeworfen, entgegen 

einer versammlungsrechtlichen Auflage die Parole „Hier marschiert der nationale Wider-

stand!“ gerufen zu haben) abgestellt. Auf Grund dieser Erkenntnisse vermag der Senat eine 

konkrete Gefährdungslage noch nicht zu erkennen. Die Antragsgegnerin hat diese Vorfälle 

weder in den Gründen ihres Auflagenbescheides vom 18.3.2002 noch in ihrer Beschwerdebe-

gründung so substanziiert geschildert, dass dem Senat in der Kürze der Zeit eine hinreichende 

Prüfung der Vorwürfe - zu der die Antragsgegnerin als Versammlungsbehörde verpflichtet 

gewesen wäre - möglich ist. Insbesondere ist es dem Senat - im Gegensatz zur Antragsgegne-

rin - nicht möglich gewesen, die Straf- und Ermittlungsakten beizuziehen. In Anbetracht der 

hohen Bedeutung von Art. 8 GG kann dieses Versäumnis nicht zu Lasten des Antragstellers 

gehen.   

 

- Auflage I Nr. 10: 
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Die Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig, soweit dieses die auf-

schiebende Wirkung gegen die sofortvollziehbare Untersagung des Auftritts der Musikgruppe 

Oidoxie wieder hergestellt hat, ist nicht begründet. Der Senat hat hierzu im Parallelverfahren 

vom 4.4.2002 - 3 BS 103/02 - ausgeführt, dass eine diese Untersagung rechtfertigende konkre-

te Gefährdungslage nicht vorliegt. Auf die Ausführungen dieses Beschlusses wird verwiesen. 

 

- Auflage I Nr. 19: 

 

Schließlich ist die Beschwerde auch nicht begründet, soweit sie sich gegen die sofort voll-

ziehbare Anordnung über die Anzahl der zu meldenden Ordner bezieht. Der Hinweis der An-

tragsgegnerin, wonach mehr Ordner wegen erwarteter militanter Auseinandersetzungen not-

wendig seien, gründet sich im Wesentlichen auf die Aussage einer anonymen Person anläss-

lich eines Zeitungsinterviews und beschränkt sich damit auf einen bloßen Verdacht, der nicht 

geeignet ist, eine konkrete Gefährdungslage nach § 15 Abs. 1 VersG anzunehmen. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf § 13 Abs. 1 Satz 2 GKG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 25 Abs. 2 Satz 3 GKG). 

 

 

 

 

 

gez.: 

Künzler         Hahn      Heitz 

 


